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Zweckverband Schulkreis Wasseramt Ost (OWO); Genehmigung Statu-
tenrevision 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Ausgangslage 
Die Statuten des Zweckverbandes Schulkreis Wasseramt Ost wurden von allem Gemein-
deversammlungen der damals 15 Verbandsgemeinden genehmigt. Dies wurde anlässlich 
der Gründungsversammlung vom 06.02.2006 festgehalten. 
Zwei Jahre später wurde eine erste kleine Revision nötig, die am 02.07.2008 von der De-
legiertenversammlung genehmigt wurde. 
Während den folgenden 10 Jahren zeigte sich in der Praxis, dass eine erneute Statuten-
Revision zwingend notwendig ist, dies einerseits aufgrund kleinerer Veränderungen allge-
meiner Art, welche im Gemeindegesetz zu finden sind und andererseits durch das ange-
passte Volksschulgesetz, das vor allem mit der ab 2011 umgesetzten Reform Sek I be-
gründet ist. So werden in den jetzigen Statuten noch alte Begriffe wie Bezirksschule und 
Oberschule verwendet, die längst Geschichte sind. 
 
Vorgehen 
Eine Arbeitsgruppe des Verbandsrates OWO nahm sich deshalb einer Revision der Statu-
ten an. Der daraus resultierende Entwurf wurde den Verbandsräten mehrmals zur Diskus-
sion vorgelegt. 
 
Der Verbandsrat nutzte dabei die Gelegenheit, die in den Statuten formulierten Aufgaben 
und Rollen der Verbandsräte, Delegierten und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommis-
sion zu überprüfen und aufgrund der Analyse folgende organisatorische Anpassungen 
vorzunehmen (§ 8, 10, 12, 15): 
- Möglichkeit der Übertragung der Delegiertenstimmen einer Gemeinde auf eine Person  
- Verkleinerung des Verbandrates von 12 auf 7 Mitglieder  
- Reduktion der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission von 5 auf 3 (+ Ersatzmit-

glied)  
 
Diese Vereinfachungen sind sinnvoll und erleichtern die Arbeit in den Gremien des 
Zweckverbandes.  
 
Der Verbandsrat hat den Entwurf an einer Informationsveranstaltung Gemeindevertretern 
vorgestellt und den finalen Entwurf den 13 Gemeinden zuhanden der Gemeindeversamm-
lungen abgegeben. 
 
Mit Beschluss vom 23.04.2020 hat der Gemeinderat die Revision der Statuten des Zweck-
verbandes Schulkreis Wasseramt zuhanden der Gemeindeversammlung einstimmig be-
schlossen. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen auf die Vorlage einzutreten und dem Beschlusses-
entwurf zuzustimmen. 
 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 Kuno Tschumi 
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Beschlussesentwurf 
Die Statutenrevision des Zweckverbandes Schulkreis Wasseramt (OWO) wird geneh-
migt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Revidierte Statuten (17.03.2020) 
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